
1. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den 

Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen der Stadt Norderney (Abwass-
ersatzung) vom 04.11.2005 

 
Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes (NKomVG) i.d.F. vom 17.12.2010 (Nieders. GVBl. 2010, 576), zuletzt geändert 
durch § 4 des Gesetzes vom 12.11.2015 (Nds. GVBl. S. 311), i. V. m. den §§ 95, 96 
des Niedersächsischen Wassergesetzes i. d. F. vom 19.02.2010 (Nieders. GVBl. 
2010 S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 18.12.2014 
(Nds. GVBl. S. 477), i. V. m. §§ 54 ff. WHG i. d. F. vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.07.2016 (BGBl. I S. 1764) hat 
der Rat der Stadt Norderney in seiner Sitzung vom XX.XX.2017 folgende 1. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den An-
schluss an die öffentlichen Abwasseranlagen der Stadt Norderney (Abwassersat-
zung) vom 04.11.2005 beschlossen: 
 

Art. 1 

 

Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt: 

§ 10a 
Abscheideranlagen, Fettabscheider 

(1) 1Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel-, Heiz- oder 
Schmieröl beziehungsweise fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die 
öffentliche Abwasseranlage in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort 
zu behandeln. 2Für fetthaltiges häusliches Abwasser (§ 2 Abs. 2 Satz 2 Buch-
stabe a) gilt dies jedoch nur, wenn die Stadt Norderney im Einzelfall verlangt, 
dass auch dieses Abwasser in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort 
zu behandeln ist. 
 

(2) 1Abscheideranlagen sind von entsprechend zertifizierten Herstellern zu bezie-
hen. 2Für Herstellung, Güteüberwachung, Einbau und Betrieb von Abschei-
deranlagen sowie die Ermittlung der Nenngrößen gelten für Abscheideranla-
gen für Leichtflüssigkeiten die DIN EN 858-1 (Stand 2005-02) sowie die DIN 
EN 858-2 (Stand 2003-10) jeweils in Verbindung mit der DIN 1999-100 (Stand 
2016-12) und für Abscheideranlagen für Fette die DIN EN 1825-1 (Stand 
2004-12) sowie die DIN EN 1825-2 (Stand 2002-05) jeweils in Verbindung mit 
der DIN 4040-100 (Stand 2004-12). 3Die Ermittlung der Nenngröße für Ab-
scheideranlagen für Fette hat nach der vorhandenen Kücheneinrichtung zu er-
folgen. 4Bei Änderungen an der vorhandenen Kücheneinrichtung ist die Nenn-
größe unverzüglich neu zu bestimmen. 5Die Abscheideranlagen sind so anzu-
legen, dass die Entsorgungsfahrzeuge ungehindert anfahren und den Inhalt 
der Anlagen entsorgen können. 6Die Stadt Norderney kann darüber hinausge-



hende Anforderungen an den Bau der Abscheider stellen, wenn dies im Ein-
zelfall zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlage geboten ist.  
 

(3) 1Die Abscheideranlagen für Fette sind durch den Betreiber entsprechend den 
Regelungen der DIN EN 1825-2 (Stand 2002-05) in Verbindung mit der DIN 
4040-100 (Stand 2004-12) zu betreiben. 2Insbesondere ist der Betreiber ver-
pflichtet,  
 
a. bei Inbetriebnahme der Abscheideranlage eine Generalinspektion durch-

führen zu lassen; 
b. die Generalinspektion der Abscheideranlage in regelmäßigen Abständen 

von nicht länger als fünf Jahren zu wiederholen; 
c. die Abscheideranlage einmal im Kalenderjahr durch einen Sachkundigen 

warten zu lassen; 
d. die Abscheideranlage mit dem dazugehörigen Schlammfang in regelmäßi-

gen Zeitabständen, mindestens jedoch dreimal im Kalenderjahr und dar-
über hinaus bei besonderem Bedarf, komplett zu leeren, zu reinigen und 
wieder mit Wasser zu befüllen. Im Einzelfall kann die Stadt Norderney ab-
weichende Leerungsintervalle vorgeben, sofern diese zum ordnungsge-
mäßen Betrieb der Abscheideranlage notwendig sind. 

 
(4) 1Die Betreiber sind verpflichtet, den zum Betreib einer Abscheideranlage für 

Fette notwendigen Nachweispflichten nachzukommen. 2Insbesondere sind sie 
verpflichtet, 
 
a. die Inbetriebnahme von Abscheideranlagen innerhalb eines Monats nach 

der erfolgten Inbetriebnahme der Stadt Norderney gegenüber anzuzeigen. 
Der Anzeige über die Inbetriebnahme ist der Nachweis über eine erfolgte 
Generalinspektion beizufügen; 

b. den Nachweis über die in regelmäßigen Abständen von nicht länger als 
fünf Jahren zu wiederholende Generalinspektion der Stadt Norderney in-
nerhalb eines Monats nach der erfolgten Generalinspektion vorzulegen; 

c. bei Änderungen an der vorhandenen Kücheneinrichtung die Nenngröße 
unverzüglich neu bestimmen zu lassen und den Nachweis über die Neu-
bestimmung der Nenngröße der Stadt Norderney vorzulegen; 

d. die Nachweise über die fachgerecht erfolgten Leerungen der Abscheider-
anlage der Stadt Norderney unaufgefordert spätestens einen Monat nach 
Ende des Kalenderjahres vorzulegen; 

e. die Nachweise über die erfolgten Leerungen der Abscheideranlage für die 
Dauer von drei Jahren aufzubewahren und diese auf Verlangen der Stadt 
Norderney vorzulegen; 

f. vorhandene und erworbene Sachkundezertifikate sowie Nachweise, die 
die sachkundige Personen benennt, der Stadt Norderney unverzüglich 
vorzulegen; 



g. die endgültige Außerbetriebnahme von Abscheideranlagen einschließlich 
des Nachweises über die erfolgte Leerung vor der Außerbetriebnahme der 
Stadt Norderney gegenüber innerhalb eines Monats anzuzeigen. 

 
(5) Das Abscheidegut ist in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschrif-

ten zu entsorgen und darf der Abwasseranlage nicht zugeführt werden. 

 

Art. 2 

 

§ 18 Abs. 1 erhält die nachfolgende Fassung: 

(1) Ordnungswidrig i.S.d. § 10 Abs. 5 Nds. Kommunalverfassungsgesetz in der 
jeweils gültigen Fassung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
1. § 3 Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentliche Abwasser-

anlage(n) anschließen lässt; 
2. § 3 Abs. 6 oder § 3 Abs. 7 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die 

öffentliche Abwasseranlage(n) ableitet; 
3. dem nach § 5 genehmigten Entwässerungsantrag die Anlage ausführt; 
4. § 6 den Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Abwasseranla-

ge(n) oder die Änderung der Entwässerungsgenehmigung nicht bean-
tragt; 

5. § 7 oder § 8 Abwasser und Stoffe einleitet, die einem Einleitungsverbot 
unterliegen oder nicht den Einleitungswerten entsprechen; 

6. § 10 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsanlage oder Teile hiervon vor 
der Abnahme in Betrieb nimmt oder Rohrgräben vor der Abnahme ver-
füllt; 

7. § 10 Abs. 4 die Entwässerungsanlage seines Grundstücks nicht ord-
nungsgemäß betreibt; 

8. § 10a Abs. 1 Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, 
Diesel-, Heiz- oder Schmieröl oder fetthaltiges Abwasser in die öf-
fentliche Abwasseranlage einleitet, ohne das Abwasser vorher in 
einen entsprechenden Abscheider eingeleitet und dort behandelt zu 
haben; 

9. § 10a Abs. 3 Satz 2 Buchstabe a bei Inbetriebnahme der Abschei-
deranlage keine Generalinspektion durchführen lässt; 

10. § 10a Abs. 3 Satz 2 Buchstabe b die Generalinspektion der Ab-
scheideranlage nicht in regelmäßigen Abständen von nicht länger 
als fünf Jahren wiederholt; 

11. § 10a Abs. 3 Satz 2 Buchstabe c die Abscheideranlage nicht jährlich 
durch einen Sachkundigen warten läßt; 

12. § 10a Abs. 3 Satz 2 Buchstabe d die Abscheideranlage mit dem da-
zugehörigen Schlammfang nicht in regelmäßigen Zeitabständen, 
mindestens jedoch dreimal im Kalenderjahr und darüber hinaus bei 
besonderem Bedarf oder nach den Vorgaben der Stadt Norderney, 
komplett leert, reinigt und wieder mit Wasser befüllt; 

13. § 10a Abs. 4 den Nachweispflichten nicht nachkommt; 



14. § 10a Abs. 5 das Abscheidegut nicht in Übereinstimmung mit den 
abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt und der Abwasseranlage zu-
führt; 

15. § 11 Beauftragten der Gemeinde nicht ungehindert Zutritt zu allen Teilen 
der Grundstücksentwässerungsanlage gewährt; 

16. § 13 die öffentliche Abwasseranlage betritt oder sonstige Maßnahmen an 
ihr vornimmt; 

17. § 14 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich erfüllt; 
 

 
Art. 3 

 
 
Die übrigen Bestimmungen der Satzung bleiben unverändert. Diese 1. Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss 
an die öffentlichen Abwasseranlagen der Stadt Norderney (Abwassersatzung) vom 
04.11.2005 tritt am 01.05.2017 in Kraft. 
 
Norderney, den xx.xx.2017 
 
 

STADT NORDERNEY 
Der Bürgermeister 

 
 
 

(Ulrichs) 


